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Ehrungsordnung 
 
Für besondere herausragende Verdienste für den Verein und die Verwirklichung der 
Vereinsziele gilt durch Beschluss des Gesamtausschusses vom 22.09.2014 folgende 
Ehrenordnung: 
 
§1 Ehrenvorsitzender 
Zur Ehrbekundung von verdienten ehemaligen Vorsitzenden kann der 
Gesamtausschuss einen Ehrenvorsitzenden auf Lebenszeit wählen. Mit der 
Ernennung erfolgt die beitragsfreie Mitgliedschaft. 
 
§2 Ehrenmitglied 
Der Gesamtausschuss kann Mitglieder, die sich durch ein besonderes Engagement 
um das Vereinswohl verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern wählen. Mit der 
Ernennung erfolgt die beitragsfreie Mitgliedschaft. 
 
§3 Auszeichnung für langjährige Mitgliedschaft 
Die Mitglieder werden bei 

 20-jähriger Mitgliedschaft mit der Vereinsehrennadel in Bronze  
 30-jähriger Mitgliedschaft mit einem Präsent 
 40-jähriger Mitgliedschaft mit der Vereinsehrennadel in Silber  
 50-jähriger Mitgliedschaft mit der Vereinsehrennadel in Gold  
 60-jähriger Mitgliedschaft mit einem Präsent 
 70-jähriger Mitgliedschaft mit einem Präsent 
 80-jähriger Mitgliedschaft mit einem Präsent 

ausgezeichnet. 
 
§4 Auszeichnung für langjährige ehrenamtliche Tätigkeit 
Mitglieder, die sich über einen langen Zeitraum durch besonderes Engagement als 
Vorstandsmitglied, Ausschussmitglied, Übungsleiter oder durch sonstige Tätigkeiten 
verdient gemacht haben, können vom Verein ausgezeichnet werden. Hierüber 
entscheidet der Gesamtausschuss. Die Auszeichnung erfolgt durch Überreichung 
einer Urkunde und eines Präsents, dessen Art der Vorstand bestimmt. 
Eine Ehrung soll nach 10-jähriger Tätigkeit erfolgen. Diese soll sich alle 10 Jahre 
wiederholen. 
 
§5 Ehrungen durch die Verbände 
Ehrungen durch die Verbände WLSB (Württ. Landessportbund), WSJ (Württ. 
Sportjugend), WFV (Württ. Fußballverband), WTB (Württ. Tennis-Bund), DTB 
(Deutscher Turner-Bund) werden von den Abteilungsausschüssen vorgeschlagen 
und vom Ehrungsbeauftragten beantragt.  
Die Ehrungen werden vom jeweiligen Verband genehmigt. 
 
§6 Geburtstagsglückwünsche 
Mitglieder erhalten ab dem 60. Geburtstag und jedem weiteren runden Geburtstag 
persönliche Glückwünsche des Vereins sowie ein Präsent durch einen 
Repräsentanten übermittelt. Über die Art des Präsents entscheidet der Vorstand. 
 


